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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 7. September 2022  
 

2022/207 0.07.17.2 Sitzungen 
Erlass Wasserversorgungsreglement (Verordnung), Antrag und Weisung (Par-
lamentsgeschäft 22.06.15) 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Antrag und Weisung für den Erlass eines Wasserversorgungsreglements (Verordnung) und für die 
Teilrevision des Kapitels 17 der Gebührenverordnung werden genehmigt und dem Parlament zur 
Beschlussfassung unterbreitet. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 
– Abteilung Finanzen 
– Leiter Stadtwerke 
– Werkkommission 

4. Mitteilung durch Sekretariat nach Erlass durch das Parlament an: 
– Bezirksrat Hinwil 
– Gemeindeschreiber Seegräben 

 
Ausgangslage 

Das Ressort Tiefbau, Umwelt + Energie unterbereitet dem Stadtrat den Antrag und Weisung zum Erlass 
des Wasserversorgungsreglements (Verordnung) der Stadt Wetzikon und die Teilrevision des Kapitels 17 
der Gebührenverordnung zur Überweisung an das Parlament. 
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Antrag und Weisung an das Parlament  Parlamentsgeschäft 22.06.15 

Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen: 
(Zuständig im Stadtrat Henry Vettiger, Ressort Tiefbau, Umwelt + Energie) 

1. Das Wasserversorgungsreglement (Verordnung) der Stadt Wetzikon wird genehmigt. 

2. Die Teilrevision des Kapitels 17 der Gebührenverordnung wird genehmigt. 
 

3. Die Inkraftsetzungen erfolgen nach der Beschlussfassung im Parlament bzw. nach Ablauf des fa-
kultativen Referendums auf einen vom Stadtrat zu bestimmenden Zeitpunkt.  
 
 
 

Weisung 

Ausgangslage 

Die Stadt Wetzikon verfügt über keine Reglemente für die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser. Die 
Gebührenbestimmungen für die Versorgung von Strom, Gas und Wasser sind im Kapitel 17 der Gebüh-
renverordnung der Stadt Wetzikon (GebVO) enthalten. 

Im Rahmen eines Rekursverfahrens wurde die Stadt Wetzikon vom Bezirksrat Hinwil aufgefordert, inner-
halb von 12 Monaten seit Rechtskraft des Rekursentscheids (Januar 2023) ein Wasserversorgungsregle-
ment konform mit § 27 Abs. 5 des kantonalen Wasserwirtschaftsgesetz (WWG, LS724.11) zu erlassen. 
Dieses soll insbesondere die Eigentums- und Verantwortungsgrenzen beim Anschluss von Bauten und 
Anlagen an das Versorgungsnetz der Stadtwerke regeln sowie die Grundsätze für die Erhebung der An-
schlussbeiträge und Gebrauchsgebühren festsetzen. Das Wasserversorgungsreglement ist von der Legis-
lative bzw. vom Stadtparlament mit Referendumsmöglichkeit zu erlassen und stellt somit ein im Abga-
berecht Gesetz im formellen Sinn dar.  

In einem späteren Schritt sollen auch Reglemente in den Bereichen der Strom- und Gasversorgung er-
lassen werden. Die wiederkehrenden Entgelte der Stromversorgung werden ausschliesslich durch die 
Vorgaben des StromVG bestimmt und von der ElCom genehmigt. Für Stromkundinnen/Stromkunden mit 
Netzzugang und für Gaskundinnen/Gaskunden werden die Lieferpreise grundsätzlich nach Marktbedin-
gungen festgelegt und unterliegen nicht den strengen Vorgaben des Abgaberechts bzw. müssen nicht in 
Versorgungsreglementen geregelt sein.  

Vorliegendes Wasserversorgungsreglement 

Während die GebVO die Arten, die Bemessungsgrundlagen und den Kreis der gebührenpflichtigen Per-
sonen generell gehalten skizziert, bildet das vorliegende, zur Genehmigung stehende Reglement die 
rechtliche Grundlage für Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der Wasserversorgungsanla-
gen und -netzen. Es regelt ebenso die die Beziehungen zu den Grundeigentümerinnen/Grundeigentü-
mern bzw. Wasserbezügerinnen/Wasserbezügern. Die zwingende Regelung der Finanzierung der Was-
serversorgung bzw. die Regelung der Erhebung von einmaligen Netzanschluss- und Netzkostenbeiträgen 
wie auch von wiederkehrenden Gebrauchsgebühren werden im Kapitel 17 der GebVO geregelt. Die 
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Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Netzanschluss, die Netznutzung und Lieferung von Energie 
und Wasser der Stadtwerke Wetzikon (AGB) wiederum detaillieren und fassen zusammen die Bestim-
mungen aus vorliegendem Reglement bzw. aus der GebVO als Kommunikations- und Ausführungshilfe 
für die Vertragspartnerinnen/Vertragspartner der Stadtwerke. Nach dem Erlass des Wasserversorgungs-
reglements und der Genehmigung der Teilrevision der GevVO ist eine Überarbeitung der AGB vorgese-
hen. Das vorliegende Wasserversorgungsreglement, die GebVO, die AGB sowie die jeweils gültigen Ta-
rifblätter bilden die Grundlage des Rechtsverhältnisses zwischen den Stadtwerken und den Grundeigen-
tümerinnen/Grundeigentümer bzw. ihren Kundinnen/Kunden. Sie sind aufeinander abgestimmt und 
konsistent zueinander. Es wird in allen Dokumenten, wo immer sinnvoll, die gleiche Terminologie ver-
wendet. 

Das vorliegende Wasserversorgungsreglement orientiert sich auf Empfehlung des Bezirksrats Hinwil am 
Muster-Wasserversorgungsreglements des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW) 
angepasst auf die eigenen Verhältnisse der Stadt Wetzikon bzw. der Stadtwerke.  

Das Wesentliche des vorliegenden Wasserversorgungsreglements in Kürze 

− In den allgemeinen Bestimmungen wird der Zweck und der Geltungsbereich (Art. 1), die Organisa-
tion als Eigenwirtschaftsbetrieb im Sinne des Gemeindegesetz (Art. 2), das Versorgungsgebiet 
(Art. 3) und der Umfang der Versorgung (Art. 4) geregelt. Die Stadtwerke erfüllen die Verpflichtun-
gen der Wasserlieferverträge, welche die Stadt Wetzikon mit Nachbargemeinden und Dritten abge-
schlossen hat und können ebenso Liegenschaften oder Teilgebiete auf dem Stadtgebiet durch Nach-
bargemeinden oder andere Versorgungsbetriebe beliefern lassen. 

− Die Stadtwerke sind für die strategische Planung zuständig und erarbeiten eine generelle Wasser-
versorgungsplanung (GWP) und ein Konzept für die Trinkwasserversorgung in Notlagen (Kriegs-, 
Krisen- und Katastrophensituationen) gemäss den Vorgaben des Bundes, des Kantons und des 
SVGW (Art. 5). 

− Das Leitungsnetz umfasst als öffentliche Leitungen die Transport- und Hauptleitungen sowie die 
Hydrantenanlagen (Art. 8). Die Stadt Wetzikon sorgt für die Errichtung der Hydranten und sind ver-
antwortlich für deren Kontrolle, Unterhalt und Reparaturen. Sie übertragen vertraglich diese Auf-
gaben den Stadtwerken (Art. 11). 

− Bau, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung der Brunnen auf öffentlichem Grund sowie deren Zuleitun-
gen sind Sache der Stadt Wetzikon (Art. 12). 

− Als Anschlussleitung wird die Leitung vom Verknüpfungspunkt am Versorgungsnetz der Stadtwerke 
bis zum (Haus)Anschlusspunkt bezeichnet. Die Leitungsführung und die Art der Anschlussleitung 
werden durch die Stadtwerke bestimmt. Die Stadtwerke dürfen aus betriebstechnischen Gründen 
den Verknüpfungspunkt verschieben (Art. 15). 

− Das Erstellen der Anschlussleitung erfolgt durch die Stadtwerke auf Kosten der Grundeigentüme-
rinnen/Grundeigentümer (Art 16). 

− Die Eigentumsverhältnisse sind so geregelt, dass die Anlageteile der Anschlussleitung im öffentli-
chen Grund, inkl. Absperrorgan, auch wenn dieses im Privatgrund liegt, im Eigentum der Stadt-
werke stehen, alle übrigen Teile im Eigentum der Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer. Der 
Wasserzähler steht immer im Eigentum der Stadtwerke (Art. 20). Diese Regelung entspricht der 
heutigen Praxis. 

− Die Hausanschlussleitung wird sowohl im öffentlichen wie auch im privaten Grund ausschliesslich 
durch die Stadtwerke oder deren Beauftragte gewartet, unterhalten und erneuert. Im öffentlichen 
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Grund tragen die Stadtwerke die Kosten. Im privaten Grund tragen die Grundeigentümerin-
nen/Grundeigentümer die Kosten (Art. 21). Diese Regelung entspricht der heutigen Praxis. 

− Die Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer haften für Schäden, die durch unsachgemässe Hand-
habung, mangelnde Sorgfalt und Kontrolle sowie ungenügenden Unterhalt der Hausinstallationen 
verursacht werden (Art. 26, 27, 30, 32). 

− Die Stadtwerke sind verpflichtet, im Versorgungsgebiet Wasser zu Trink-, Brauch- und Löschzwe-
cken ununterbrochen, in ausreichender Menge, unter genügend Druck und in einwandfreier Quali-
tät zu liefern. Die Stadtwerke sind nicht verpflichtet, Wasser in einer bestimmten Beschaffenheit 
(z. B. Härte, Temperatur etc.) oder unter konstantem Druck zu liefern (Art. 34). 

− Die Stadtwerke sind berechtigt, im Falle höherer Gewalt, bei Betriebsstörungen, bei Unterhalts- und 
Reparaturarbeiten oder bei Erweiterungen an Wasserversorgungsanlagen, bei Wasserknappheit o-
der bei Brandfällen die Wasserabgabe in eigener Kompetenz vorübergehend entschädigungslos ein-
zuschränken oder zu unterbrechen (Art. 35).  

− Die Stadtwerke sind berechtigt, nach erfolgloser Mahnung und schriftlicher Ankündigung, die Was-
serlieferung der Kundschaft auf das lebensnotwendige Minimum einzuschränken bei unsachgemäs-
ser Benutzung und rechtswidrigem Bezug sowie auch bei Missachten der Zahlungsverpflichtungen 
(Art. 36) 

− Die Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer sind verpflichtet, das Wasser bei den Stadtwerken 
zu beziehen, sofern sie nicht über bestehende Anlagen verfügen, die einwandfreies Wasser liefern 
(Art. 42).  

− Die Messeinrichtung wird von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt und unterhalten (Art. 43). 
Die Ableseperioden werden von den Stadtwerken festgelegt. Das Ablesen der Messeinrichtungen 
und deren Wartung erfolgt durch die Stadtwerke oder deren Beauftragten (Art. 46). 

− Für die Finanzierung der Wasserversorgung erheben die Stadtwerke bei den Grundeigentümerin-
nen/Grundeigentümern folgende Beiträge und Gebühren (Art. 48): 

a. einmalige Netzanschlussbeiträge; 
b. einmalige Netzkostenbeiträge; 
c. wiederkehrende Benützungsgebühren, bestehend und Grund- und Verbrauchsgebühren;  
d. administrative Gebühren. 

− Die Höhe der einzelnen Beiträge bzw. Gebühren wird durch den Stadtrat innerhalb der in der GebVO 
aufgeführten Kriterien bzw. Bandbreiten festgelegt. Die anwendbaren einmaligen Beiträge und wie-
derkehrenden Benützungsgebühren werden durch den Stadtrat in Tarifen festgelegt (Art. 49) 

− Angesichts der Bedeutung klarer Inkassovorschriften für die Wasserversorgung und auch der gros-
sen Menge der zu verrechnenden Beträge wird im vorliegenden Reglement das Inkasso detailliert 
geregelt, auch wenn teilweise die allgemeinen Bestimmungen der GebVO angewendet werden 
könnten. Bei Nichtzahlung tritt der Zahlungsverzug ein. Bei der Regelung der Inkassoschritte wurde 
auch die seit 2010 entstandene Gerichtspraxis berücksichtigt, wonach für weiterführende Inkasso-
massnahmen (Rechtsöffnung) eine rechtskräftige Gebührenverfügung erforderlich ist. Zudem müs-
sen nach Verwaltungsgerichtspraxis Massnahmen wie die Einstellung der Wasserlieferung und Er-
satzvornahmen verfügt werden (Art. 50).  
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Teilrevision Kapitel 17 der GebVO 

Die zwingende Regelung der Finanzierung der Wasserversorgung bzw. die Regelung der Erhebung von 
einmaligen Netzanschluss- und Netzkostenbeiträgen wie auch von wiederkehrenden Gebrauchsgebüh-
ren werden neu im Kapitel 17 der GebVO geregelt. 

Das Gebührenrecht wird vom Legalitätsprinzip beherrscht und stellt an die formell-gesetzliche Grund-
lage sowie die Delegation an die Exekutive strenge Anforderungen (BGE 2C_699/2017 u. a.). Schuld-
pflicht, Voraussetzungen und Höhe der Abgaben sind von den Stimmberechtigten (Stadtparlament mit 
fak. Referendum) in einem Reglement festzulegen. In der Stadt Wetzikon handelt es sich dabei um die 
GebVO. Im Kapitel 17 hat das Stadtparlament Bestimmungen für Beiträge, Entgelte und Gebühren der 
Stadtwerke zu erlassen. In Berücksichtigung der Tatsache, dass bei Tarifanpassungen eine gewisse Flexi-
bilität erforderlich ist und damit nicht jedes Mal die GebVO durch das Parlament vorgenommen werden 
muss, haben die Gerichte das sog. Sockel-Spanne-Prinzip entwickelt. Danach legt das Parlament das 
Mass der Grundtarife fest, und die Anpassungsmöglichkeiten werden in einem bestimmten Umfang an 
den Stadtrat delegiert. Unter diese Rechtsprechung fallen sämtliche Beiträge und Gebühren, welche die 
Stadtwerke im Rahmen ihres Versorgungsauftrags erheben sowie die Entgelte, soweit sie nicht durch die 
übergeordnete Regulation oder durch den Markt bestimmt werden. Bei Beiträgen ist rechtlich eine 
Spannweite von maximal 50 % als zulässig anerkannt worden, bei den Gebühren und Entgelten haben 
die Gerichte eine Bandbreite von maximal 30 % geduldet. Diese Bandbreiten sind in dieser Teilrevision 
von Kapitel 17 der GebVO angewendet worden. 

Bei dieser Gelegenheit werde weitergehende Anpassungen vorgeschlagen, die der jüngsten Entwicklung 
der Rahmenbedingungen in der Strom- und Gasversorgung berücksichtigen. 

Neben Gebühren und Entgelten gibt es auch Beiträge, die in der Grundsatzbestimmung im Art. 71 nicht 
aufgeführt sind. Es ist deshalb erforderlich, im Randtitel und in Absatz 1 neu die Beiträge, welche die 
Stadtwerke in Form von Netzanschluss- und Netzkostenbeiträgen erheben kann, aufzunehmen. Im Wei-
teren ist bei den wiederkehrenden Abgaben klar zwischen Entgelten (für die Strom- und Gasversorgung) 
und Benützungsgebühren (für die Wasserversorgung) zu unterscheiden. Die übergeordneten Gesetze 
und die Branchennormen benützen einheitliche Begriffe im Gebührenrecht von Versorgungsunterneh-
men. Diese sollten auch in der GebVO verwendet werden.  

Die Wärme/Kälte sowie die interne Kommunikation sind zwar Teil des Auftrages an die Stadtwerke ge-
mäss SRB 187 18.01 Anpassung Eigentümerstrategie Stadtwerke vom 2. Oktober 2019. Die Ausgestal-
tung des Wärme-/Kälte-Geschäfts ist noch nicht definitiv festgelegt, und die Kommunikation ist auf 
stadt- bzw. stadtwerkeinterne Zwecke beschränkt. Zur Vermeidung von Diskussionen und Missverständ-
nissen wird neu im Art. 69 auf die Nennung dieser Aufträge verzichtet.  

Neu werden die Netzanschluss- und Netzkostenbeiträge in zwei verschiedene Artikel unterteilt. Die Netz-
anschlussbeiträge werden wie bisher für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung einheitlich in Art. 72 
geregelt. Die angeschlossenen Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer haben für Neuanschlüsse an 
die verschiedenen Leitungsnetze die erforderlichen Aufwendungen für das Erstellen des Netzanschlus-
ses vom Verknüpfungspunkt (Anschluss an Verteilnetz) bis zum Hausanschluss nach effektivem Aufwand 
zu bezahlen. 

Die Netzkostenbeiträge werden neu in Art. 73 geregelt. Es ist kaum praktikabel, die nötigen Bestimmun-
gen in diesem Artikel nur für die Wasserversorgung zu formulieren. Deshalb werden hier auch die Netz-
kostenbeiträge für Strom und Gas in Form von Bandbreiten aufgenommen. Dies gibt auch den genügen-
den zeitlichen Spielraum für einen späteren Erlass von Strom- und Gasversorgungsreglementen. Diese 
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werden deshalb ebenfalls in den drei Versorgungsaufgaben der Stadtwerke nach den gleichen Grunds-
ätzen erhoben. Sie haben einen angemessenen Teil der Investitionen in die Netzinfrastruktur der    
Strom-, Gas- und Wasserversorgung abzudecken. In der Stromversorgung werden sie aufgrund der in-
stallierten Leistung in Ampère (Niederspannungsnetz) und in kVA (Mittelspannungsnetz) multipliziert 
mit einem Frankenbetrag berechnet. Der Maximalbetrag liegt für Niederspannungs-Anschlüsse bei 
CHF 187.50 pro Ampère und bei Mittelspannungs-Anschlüssen bei CHF 45 (jeweils exkl. MWST). In der 
Gasversorgung bemisst sich der Netzkostenbeitrag auf der Basis eines Frankenbetrags pro installierter 
Kilowattleistung. Der Maximalwert wird auf CHF 67.50 pro kW (exkl. MWST) festgesetzt. In der Wasser-
versorgung erfolgt die Festsetzung des Netzkostenbeitrags aufgrund der angeschlossenen Belastungs-
werte (LU) gemäss den Richtlinien des SVGW. Der maximale Beitrag beträgt CHF 150.00 pro Belastungs-
wert (exkl. MWST). Für die Erhöhung der relevanten Bemessungsgrösse ist auf der Differenz zum ur-
sprünglichen Beitrag für alle drei Medien eine Nachzahlung geschuldet, während bei einer Verringerung 
keine Rückerstattung erfolgt. Beim Wiederaufbau eines abgebrochenen Gebäudes können die Grundei-
gentümerinnen/Grundeigentümer die Anrechnung von früher bezahlten Netzkostenbeiträge geltend 
machen. Mit dieser Ergänzung der Berechnung des Netzkostenbeitrages durch einen Maximalbetrag und 
der klaren Trennung von den Bestimmungen des Netzanschlussbeitrages wird der rechtlichen Kritik des 
Bezirksrats Hinwil wegen fehlender Konkretisierung und Unterscheidbarkeit der Beitragsansätze Rech-
nung getragen. 

Für Kundinnen/Kunden mit mehr als 100 MWh Jahresverbrauch gibt es die Möglichkeit von den Stadt-
werken den freien Netzzugang zu verlangen und den Strom bei Drittlieferanten zu beziehen. Aufgrund 
der starken Preiserhöhungen an den Strommärkten ist seit dem Erlass der Bestimmungen von Kapitel 17 
der GebVO die Wahrscheinlichkeit von bisher äusserst selten aufgetretenen Ersatzbelieferungen von 
Stromkundinnen/Stromkunden plötzlich deutlich gestiegen. Marktkundinnen/Marktkunden ohne gel-
tende Lieferverträge sind durch den lokalen Netzbetreiber trotz der Preissituation unterbruchsfrei zu 
versorgen. Da in der Stromversorgungsgesetzgebung für die Ersatzversorgung bis auf Weiteres eine Re-
gelung fehlen wird, sollte auf Stufe der GebVO als Parlamentserlass, ergänzend zum entsprechenden 
Reglement der Stadtwerke, eine Bestimmung über die Ersatzversorgung für die Stadtwerke geschaffen 
werden. Das von der Energiekommission erlassene Reglement über die Ersatzlieferung vom 5. Novem-
ber 2018 reicht dazu nicht aus. In Art. 74 wird deshalb neu eine Bestimmung über die Ersatzversorgung 
aufgenommen. 

Da auf Bundesebene eine Gasmarktregulation fehlt, haben die schweizerischen Gasversorger den Markt-
zugang der grossen, industriellen Gasbezüger im Jahr 2021 durch den Abschluss einer sogenannten Ver-
bändevereinbarung unter sich geregelt. Durch einen Grundsatzentscheid der Wettbewerbskommission 
(WEKO) vom 25. Mai 2020 ergibt sich eine neue rechtliche Situation für Gasversorgungsunternehmen. 
Da das neue Bundesgesetz über die Gasversorgung (GasVG) aufgrund der kriegsbedingten Prioritäten 
zur Versorgungssicherheit nicht wie vorgesehen im nächsten Jahr vom Parlament beraten werden kann, 
sind die lokalen Gasversorger gehalten, die Regelung der Abgabe von Gas an die neuen Gegebenheiten 
anzupassen (u. a. betreffend freien Netzzugang). Seit dem WEKO-Entscheid können Kundinnen/Kunden 
frei entscheiden, bei wem sie ihr Gas beziehen, unabhängig vom jeweiligen Netzbetreiber. Damit das 
Netznutzungsentgelt rechtlich eingefordert werden kann, muss in der GebVO neu die rechtliche Grund-
lage für den getrennten Ausweis des Gaspreises und der Netznutzung geschaffen werden. Da das Gas-
netz weiterhin ein Monopol der Stadt Wetzikon ist, hat das Netznutzungsentgelt öffentlich-rechtlichen 
Charakter und die Bemessungsgrundlagen sind in der GebVO festzulegen, wobei sich die Kostenberech-
nung auf den vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) entwickelten Branchenstandard 
(Netzkosten Model "NEMO") stützt. Die Berechnung der Netznutzungskosten liessen sich die Stadtwerke 
durch die Zertifizierungstelle Polynomics zertifizieren. Im Kanton Zürich haben erste 



 

Protokollauszug Stadtrat Wetzikon, Sitzung vom 7. September 2022 Seite 7 von 8 

Gasversorgungsunternehmen die rechtlichen Anpassungen an die neuen Gegebenheiten vorgenommen. 
Die vorgeschlagenen Anpassungen im Art. 74 tragen dieser Sachlage Rechnung.  

Wie der Bezirksrat Hinwil in seinem Rekursentscheid festgestellt hat, genügen die Regelungen in der 
Gebührenverordnung in Bezug auf die Gebühren der Wasserversorgung den gebührenrechtlichen An-
forderungen der Bundesgerichtspraxis nicht. Es fehlen die wesentlichen Bemessungskriterien für die 
Festsetzung der Benützungsgebühren, bestehend aus den Grund- und Verbrauchsgebühren. Nach den 
Ausführungen des Bezirksrats sollen Schuldnerinnen/Schuldner von Gebühren zweifelsfrei anhand der 
im formellen Gesetz erlassenen Grundsätzen bestimmen können, welche Tarife zur Anwendung gelan-
gen. Der Entscheid darüber darf nicht im Belieben der Stadtwerke liegen. Deshalb müssen die Bestim-
mungen über die Benützungsgebühren für die Wasserversorgung revidiert und die Schuldpflicht, die Vo-
raussetzungen und die Höhe der Abgaben in der GebVO verankert werden. Diese Richtwerte sind im 
Art. 74 wie folgt aufgenommen: Die Grundgebühr wird aufgrund der Nennweite pro Zähler und Monat 
wie folgt bemessen (exkl. MWST):  

Nennweite 25 mm zwischen CHF 4.55 und CHF 8.45 
Nennweite 32 bis 40 mm zwischen CHF 6.65 und CHF 12.35 
Nennweite über 40 mm zwischen CHF 19.60 und CHF 36.40 
Bauwasser (temporäre Anlagen) zwischen CHF 19.60 und CHF 36.40 

Die Verbrauchsgebühr beträgt zwischen CHF 1.44 und CHF 2.67 je bezogenen m3. 

Obige Bandbreiten entsprechen den von den Gerichten tolerierten ±30 % der aktuellen Werte. 

Erwägungen 

Das vorliegende Reglement und die einhergehende Teilrevision vom Kapitel 17 der GebVO regeln die 
Wasserversorgung im Versorgungsgebiet der Stadtwerke abschliessend. Die allgemeinen Bestimmungen 
der Wasserversorgung sind im Wasserversorgungsreglement aufgeführt. Die Finanzierung wurde in 
Kap. 17 der GebVO aufgenommen.   

Das vorliegende Wasserversorgungsreglement entspricht den Vorgaben von und orientiert sich am 
SVGW Muster-Wasserversorgungsreglement, das schweizweit als Orientierungshilfe benutzt wird. Somit 
ist eine gewisse Standardisierung gegeben, was die Akzeptanz des Reglements durch Gerichte und Kund-
schaft fördert. Der Bezirksrat Hinwil wird das vorliegende Reglement nicht ohne Anlass (z. B. Rekurs) 
einer abstrakten Normenkontrolle unterziehen. Das Reglement ist durch Branchenjuristen geprüft und 
wurde einem breiten Branchenvergleich unterzogen.  

Das vorliegende Wasserversorgungsreglement, die GebVO, die AGB und die jeweils gültigen Tarifblätter 
bilden die Grundlage des Rechtsverhältnisses zwischen den Stadtwerken und den Grundeigentümerin-
nen/Grundeigentümer bzw. ihren Kundinnen/Kunden. Sie sind aufeinander abgestimmt und konsistent 
zueinander. Es wird in allen Dokumenten, wo immer sinnvoll, die gleiche Terminologie verwendet. 

Die festgelegten Bandbreiten für den Entscheidungsspielraum des Stadtrats entsprechen der Gerichts-
praxis des zürcherischen Verwaltungsgerichts und der Bezirksgerichte in Gebührenfragen und gelten 
als praxistauglich. Gemäss heutiger Ausgangslage in Wetzikon sind erst ab 2026+ erste Gebührenerhö-
hungen in der Wasserversorgung um ca. 10 % absehbar. Somit sind die festgelegt Bandbreiten aus heu-
tiger Sicht auch realistisch und längerfristig stabil. 

Die vorgeschlagene Teilrevision vom Kapitel 17 der GebVO enthält zudem Anpassungen, die der jüngs-
ten Entwicklung der Rahmenbedingungen in der Strom- und Gasversorgung berücksichtigen.  
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Gestützt auf § 27 und 29 des Wasserwirtschaftsgesetzes des Kantons Zürich und Art. 15 Ziff. 6 der Ge-
meindeordnung der Stadt Wetzikon vom 13. Juni 2021 (101.1) erlässt das Parlament dieses vorliegenden 
Reglements unter Vorbehalt des fakultativen Referendums. 

Für den Erlass und die Änderungen von Grundsätzen der Gebührenerhebung ist gemäss Art. 15 Ziff. 6 
der Gemeindeordnung der Stadt Wetzikon vom 13. Juni 2021 (101.1) das Parlament zuständig. 

Fakultatives Referendum 

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Parlamentsbeschlüsse grundsätzlich dem fakultativen 
Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Für den Er- 
lass, die Änderung oder Aufhebung von Verordnungen besteht keine Befreiung von der Referendums- 
pflicht, weshalb ein solcher Parlamentsbeschluss dem fakultativen Referendum untersteht. 

Akten 

– Synopse Wasserversorgungsreglement  
– Wasserversorgungsreglement 
– Wasserwirtschaftsgesetz (WWG, SR 724.11) 
– SVGW Muster-Wasserversorgungsreglement 
– 751.1 Gebührenverordnung (Stand 8.10. Dezember 2020)  
– 751.1 Gebührenverordnung (Teilrevision aufgrund WVR) Synopse 
– Reglement zur Ersatzlieferung Strom 
– SRB 187 18.01 Anpassung Eigentümerstrategie Stadtwerke

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
Zweck und Geltungsbereich Art. 1

Dieses Reglement regelt die Planung, den Bau, den Betrieb, den Unterhalt und 
die Finanzierung der Wasserversorgungsanlagen sowie die Beziehungen zwi-
schen den Wasserbezügerinnen/Wasserbezügern (Kundschaft oder Kundin-
nen/Kunden) bzw. Grundeigentümerinnen/Grundeigentümern und den Stadt-
werken Wetzikon. 

Rechtsform Art. 2
1 Die Wasserversorgung der Stadt Wetzikon ist ein Eigenwirtschaftsbetrieb. . 
2 Die Stadtwerke Wetzikon (Stadtwerke) sind zuständig für die Sicherstellung 
der eigenfinanzierten und nachhaltigen Wasserversorgung.  

Versorgungsauftrag Art. 3
1 Die Stadtwerke stellen die Wasserversorgung der Stadt Wetzikon gemäss die-
sem Reglement sicher. 
2 Die Stadtwerke sind beauftragt, die erforderliche Erschliessung der Bauzone 
in ihrem Versorgungsgebiet unter Beachtung des Zonenplans der Stadt Wet-
zikon vorzunehmen. 
3 Ausserhalb der Bauzonen besteht eine Versorgungspflicht nur, soweit der 
Aufwand für die Stadtwerke zumutbar und verhältnismässig ist.  
4  Die Stadtwerke erfüllen die Verpflichtungen der Wasserlieferverträge, wel-
che die Stadt Wetzikon mit Nachbargemeinden und Dritten abgeschlossen hat.

Umfang der Versorgung Art. 4
1 Die Stadtwerke liefern nach Leistungsfähigkeit ihrer Anlagen qualitativ ein-
wandfreies Wasser für Trink-, Brauch- und Löschzwecke zu den Bedingungen 
des Wasserversorgungsreglements und den jeweiligen Tarifbestimmungen. 
2 Die Stadtwerke können auch für Liegenschaften oder Gebiete in anderen Ge-
meinden Wasser abgeben. Ebenso können die Stadtwerke Liegenschaften o-
der Teilgebiete auf dem Stadtgebiet durch Nachbargemeinden oder andere 
Versorgungsbetriebe beliefern lassen.  
3 Der Anschluss von privaten Wasserversorgungen an die Wasserversorgung 
der Stadtwerke darf nur mit deren Bewilligung erfolgen. 

Strategische Wasserversor-
gungsplanung/Qualitätssi-
cherung 

Art. 5
1 Die Stadtwerke sind verpflichtet, eine generelle Wasserversorgungsplanung 
(GWP) und ein Konzept für die Trinkwasserversorgung in schweren Mängella-
gen (Kriegs-, Krisen- und Katastrophensituationen) gemäss den Vorgaben des 
Bundes, des Kantons und des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasser-
fachs (SVGW) zu erarbeiten.  
2 Im Weiteren führen die Stadtwerke ein Qualitätssicherungssystem, welches 
den Vorgaben des Bundes, des Kantons und des SVGW entspricht. 

Kundschaft Art. 6

Die Kundschaft im Sinne dieses Reglements sind:  
a. Eigentümerinnen/Eigentümer einer mit Wasser versorgten Liegenschaft;  
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b. Baurechtsnehmerinnen/Baurechtsnehmer, die Eigentümerinnen/Eigentü-
mer eines mit Wasser versorgten Gebäudes sind;  

c. natürliche und juristische Personen, die berechtigt sind, für temporäre 
Zwecke Wasser zu beziehen;  

d. Mieterinnen/Mieter, Pächterinnen/Pächter, Stockwerkeigentümerin-
nen/Stockwerkeigentümer, sofern deren Wasserverbrauch in den gemiete-
ten/gepachteten Räumlichkeiten oder Parzellen über eine Messeinrichtung 
der Stadtwerke separat gemessen wird.  

Grundeigentümerin/Grund-
eigentümer 

Art. 7

Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer im Sinne dieses Reglements sind: 
a. Eigentümerinnen/Eigentümer einer mit Wasser versorgten Liegenschaft; 
b. Baurechtsnehmerinnen/Baurechtsnehmer, die Eigentümerinnen/Eigentü-

mer eines mit Wasser versorgten Gebäudes sind; 
c. Eigentümerinnen/Eigentümer einer mit Eigenwasser versorgten Liegen-

schaft. 

II. Wasserversorgungsanlagen 
Versorgungsanlagen Art. 8

1 Die Versorgungsanlagen sind die für Gewinnung, Förderung, Aufbereitung, 
Speicherung, Transport und Verteilung des Wassers notwendigen Bauten und 
Einrichtungen (Bauwerke, Leitungsnetz, Fernwirksystem etc.).  
2 Das öffentliche Leitungsnetz umfasst die Transport- und Hauptleitungen so-
wie die Hydrantenanlagen.  
3 Die Versorgungsanlagen bzw. das Leitungsnetz stehen im Eigentum der Stadt 
Wetzikon und sind dem Verwaltungsvermögen der Stadtwerke zugeordnet 
(nachstehend Eigentum der Stadtwerke genannt).  

Transport- und Hauptleitun-
gen 

Art. 9
1 Die Transportleitungen (Zubringerleitungen) sind Wasserleitungen, die Trink-
wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen und Trinkwasserbehälter bzw. 
Reservoirs verbinden, üblicherweise ohne direkte Verbindung zu den Liegen-
schaften der Kundschaft. 
2 Die Hauptleitungen (Versorgungsleitungen) sind Bestandteil der Basiser-
schliessung und werden von den Stadtwerken nach Massgabe des generellen 
Wasserversorgungsprojekts (GWP) und/oder aufgrund der baulichen Entwick-
lung erstellt. Sie sind die Wasserleitungen, an welche die Anschlussleitungen 
angeschlossen sind. Die Hauptleitungen dienen der Erschliessung der Grund-
stücke.  

Erstellung, Betrieb und Un-
terhalt 

Art. 10
1 Für die technische Disposition der Transport- und Hauptleitungen sind die 
Stadtwerke oder deren Beauftragter zuständig.  
2 Die Anlagen sind nach den Bedingungen der zuständigen kantonalen Instan-
zen sowie der technischen Richtlinien des SVGW zu planen, auszuführen, zu 
betreiben und zu unterhalten. 
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3 Die Erstellungskosten der Transport- und Hauptleitungen tragen die Stadt-
werke.  

Hydrantenanlagen Art. 11
1 Die Stadt Wetzikon sorgt für die Errichtung der Hydrantenanlagen und über-
trägt diese Aufgabe an die Stadtwerke. Die Einzelheiten werden in separaten 
Leistungsvereinbarungen geregelt. 
2 Die Stadtwerke planen, erstellen und erneuern die Hydrantenanlagen nach 
den Vorgaben der kantonalen Gebäudeversicherung und im Einvernehmen mit 
der Feuerwehr. Müssen sie privaten Grund in Anspruch nehmen, sind die 
Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer verpflichtet, Hydranten auf ihren 
Grundstücken entschädigungslos zu dulden. 
3 Die Bestimmung der Standorte von Hydranten erfolgt durch die Stadtwerke, 
nach Möglichkeit unter Berücksichtigung von Anliegen der durch den Standort 
direkt betroffenen Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer sowie der Feuer-
wehr. 
4 Die Stadtwerke übernehmen die Kontrolle, den Unterhalt und die Reparatu-
ren der Hydranten im Auftrag der Stadt Wetzikon.  
5 Der Wasserbezug ab Hydranten zu anderen öffentlichen oder für private 
Zwecke ist bei den Stadtwerken meldepflichtig. 

Öffentliche Brunnenanlagen Art. 12

Bau und Betrieb der Brunnenanlagen auf öffentlichem Grund sowie der Zulei-
tungen sind Sache der Stadt Wetzikon. 

Durchleitungsrechte Art. 13
1 Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer räumen den Stadtwerken bzw. der 
Stadt kostenlos für die sie versorgende Anschlussleitung ein Durchleitungs-
recht ein. Sie verpflichten sich, das Durchleitungsrecht auch für solche Leitun-
gen zu erteilen, die für die Versorgung Dritter bestimmt sind. 
2  Die Stadtwerke sind nach Absprache mit den Grundeigentümerinnen/Grund-
eigentümern berechtigt, ohne Entschädigung Hinweisschilder für Werkeinrich-
tungen an Hausfassaden, Grundstückeinzäunungen etc. oder auf besonderen 
Pfosten zu befestigen sowie Schieber und Hydranten zu versetzen. 
3 Der Zugang zu den Hydranten, Transport-, Haupt- und Anschlussleitungen 
muss durch die Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer für den Betrieb und 
Unterhalt jederzeit gewährleistet bleiben. 
4 Zur dinglichen Sicherung von Anlagen, Hauptleitungen und Anschlüssen zur 
Versorgung in Privatgrundstücken, sind die Stadtwerke berechtigt, die erfor-
derlichen Dienstbarkeiten zugunsten der Stadt Wetzikon ins Grundbuch eintra-
gen zu lassen. Allfällige Entschädigungen bemessen sich nach den geltenden 
Ansätzen gemäss den Regeln der Branche. 

Schutz der öffentlichen Lei-
tungen 

Art. 14
1 Es ist verboten, öffentliche Leitungen ohne Bewilligung freizulegen, anzuzap-
fen, abzuändern, zu verlegen, zu über- oder unterbauen oder deren Zugäng-
lichkeit zu beeinträchtigen. 
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2 Wer beabsichtigt, auf privatem oder öffentlichem Grund Grabarbeiten auszu-
führen, hat sich vorgängig bei den Stadtwerken über die Lage allfälliger Leitun-
gen zu erkundigen und für deren Schutz zu sorgen. 
3 Die Stadtwerke verfügen über eine aktuelle und vollständige Bestandesauf-
nahme der Anlagen und Leitungen (Werkleitungsplan) und führt diese regel-
mässig nach. 

III. Anschlussleitung 
Definition Art. 15

1 Die Anschlussleitung verbindet die Hausinstallation am (Haus)Anschluss-
punktmit dem von den Stadtwerken bestimmten Verknüpfungspunkt am Ver-
sorgungsnetz. Die Stadtwerke sind berechtigt, den Verknüpfungspunkt bei Be-
darf den Gegebenheiten entsprechend neu festzulegen. 
2 Als (Haus)Anschlusspunkt gilt die Anschlussstelle unmittelbar nach dem ers-
ten Absperrorgan nach der Gebäudeeinführung und bildet die Grenzstelle zwi-
schen der Anschlussleitung und der Hausinstallation.  

Erstellung und Kosten Art. 16
1 Das Erstellen der Anschlussleitung ab dem Verknüpfungspunkt bis zum 
(Haus)Anschlusspunkt erfolgt durch die Stadtwerke. Die Kostentragung im Zu-
sammenhang mit dem Netzanschluss richtet sich nach der geltenden Gebüh-
renverordnung der Stadt Wetzikon.  
2 Die Stadtwerke bestimmen die Leitungsführung, den Ort der Gebäudeeinfüh-
rung, der Hauptabsperrorgane und des Wasserzählers. Dabei nehmen die 
Stadtwerke auf die Interessen der Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer 
Rücksicht. 
3 Werden wegen nachträglich erstellten Bauten und Anlagen oder gepflanzten 
Bäumen Umlegungen der Anschlussleitung erforderlich, gehen die Kosten zu 
Lasten der Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer.  

Technische Bedingungen Art. 17
1 Der Anschluss einer Liegenschaft erfolgt in der Regel nur durch eine einzige 
Anschlussleitung. Wo dies zweckmässig ist, können die Stadtwerke für meh-
rere Häuser eine gemeinsame Anschlussleitung anordnen.  
2 Weitere Anschlüsse sowie Verbindungsleitungen zwischen verschiedenen, zu 
einer Liegenschaft gehörenden Gebäuden, sind in besonderen Fällen möglich 
und gehen zu Lasten der Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer. 
3 In jeder Anschlussleitung ist ein Absperrorgan einzubauen, das möglichst 
nahe an der Versorgungsleitung und wenn möglich im öffentlichen Grund zu 
platzieren ist (zwecks Einhaltung der Hygienevorschriften). 
4 Die Hausanschlussleitung muss auf ihrer ganzen Länge bis zur Wasserzählvor-
richtung offen geführt werden. Mit der Zustimmung der Stadtwerke kann sie 
allenfalls in einem jederzeit zugänglichen Kanal oder Leitungsschacht verlegt 
werden. 
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Erdung Art. 18
1 Wasserleitungen dürfen nicht für die Erdung von elektrischen Anlagen be-
nützt werden. Anschlussleitungen aus elektrisch leitfähigem Material sind von 
der öffentlichen Leitung elektrisch zu trennen. 
2 Die Stadtwerke sind für die Erdung nicht verantwortlich. 
3  Allfällig an die Wasserleitungen angeschlossene Erdungen sind auf Kosten 
der Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer zu trennen, wenn am Gebäude 
wesentliche Sanierungsmassnahmen oder Umbauten vorgenommen werden, 
oder die Stadtwerke Gussleitungen durch Kunststoffleitungen ersetzen. 

Anschlussgesuch Art. 19
1 Für jeden Neuanschluss ist den Stadtwerken von den Grundeigentümerin-
nen/Grundeigentümer oder dessen bevollmächtigten Vertreter rechtzeitig ein 
Anschlussgesuch zur Genehmigung einzureichen.  
2 Anschlüsse und Installationen haben den Richtlinien für Trinkwasserinstallati-
onen des SVGW, den eigenen Vorschriften und den Regeln der Technik zu ent-
sprechen. 

Eigentumsverhältnisse Art. 20

Die Anlageteile der Anschlussleitung im öffentlichen Grund, inkl. Absperror-
gan, auch wenn dieses im Privatgrund liegt, stehen im Eigentum der Stadt-
werke, alle übrigen Teile im Eigentum der Grundeigentümerinnen/Grundei-
gentümer. Der Wasserzähler steht immer im Eigentum der Stadtwerke. 

Unterhalt und Erneuerung Art. 21
1 Die Hausanschlussleitung wird ausschliesslich durch die Stadtwerke oder de-
ren Beauftragte gewartet, unterhalten und erneuert. Die Grundeigentümerin-
nen/Grundeigentümer gewähren für diese Arbeiten dem Personal der Stadt-
werke oder deren Beauftragten ungehinderten Zutritt. 
2 Im öffentlichen Grund tragen die Stadtwerke die Kosten. Im privaten Grund 
tragen die Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer die Kosten. 
3 Schäden, die sich an der Anschlussleitung und der Hausinstallationsanlage bis 
zur Messeinrichtung zeigen, sind den Stadtwerken unverzüglich zu melden.  
4 Wird ein mangelhafter Zustand der Anschlussleitung festgestellt, können die 
Stadtwerke die Anschlussleitung teilweise oder ganz erneuern. Die Kostentra-
gung erfolgt nach Abs. 2. 
5 Anschlussleitungen sind insbesondere in folgenden Fällen zu ersetzen: 
a. bei mangelhaftem Zustand (Gefahr für Mensch, Tier, Umwelt oder Sachen);
b. bei Anpassungen und Verlegung der öffentlichen Leitungen aus betriebs-

technischen Gründen; 
c. nach Erreichen der technischen Lebensdauer (Gefahr für Mensch, Tier, Um-

welt oder Sachen). 
6 Bei einer Sanierung der Leitungen im öffentlichen Grund können die Stadt-
werke verlangen, dass der im privaten Grund liegende Teil der Anschlusslei-
tung bei mangelhaftem Zustand auf Kosten der Grundeigentümerin-
nen/Grundeigentümer ebenfalls erneuert wird. 
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Nullverbrauch Art. 22
1 Bei einem länger andauernden Nullverbrauch ist die Kundschaft verpflichtet, 
durch geeignete Massnahmen die Spülung der Anschlussleitung sicher zu stel-
len.  
2 Kommt die Kundschaft dieser Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, 
verfügen die Stadtwerke die Abtrennung der Anschlussleitung. 
3 Die Stadtwerke übernehmen keine Haftung für Schäden (an Mensch, Tier, 
Umwelt und Sache), die durch das stehende Wasser bzw. durch die fehlende 
Spülung entstehen. 

Unbenutzte Anschlusslei-
tungen 

Art. 23

Unbenutzte Anschlussleitungen werden von den Stadtwerken zu Lasten der 
der Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer beim Verknüpfungspunkt am 
Verteilnetz abgetrennt. 

IV. Hausinstallation 
Definition Art. 24

1 Alle nach der Gebäudeeinführung installierten Leitungen, Apparate und Ge-
räte sind Bestandteil der Hausinstallation.  
2 Die Messeinrichtung ist nicht Bestandteil der Hausinstallation. 

Eigentumsverhältnisse Art. 25
1 Hausinstallationsanlagen stehen im Eigentum der Grundeigentümerin-
nen/Grundeigentümer.  
2 Bei gemeinsamen Hausinstallationsanlagen vor der Messeinrichtung ist die 
Regelung der Rechtsverhältnisse betreffend Eigentum, Unterhalt und Ände-
rung Aufgabe der Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer. 

Haftung Art. 26

Die Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer haften für Schäden, die durch 
unsachgemässe Handhabung, mangelnde Sorgfalt und Kontrolle sowie unzu-
reichenden Unterhalt der Hausinstallationsanlagen verursacht werden. 

Erstellung/Meldepflicht Art. 27
1 Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer haben die Hausinstallationsanla-
gen auf eigene Kosten zu erstellen und zu unterhalten. Sie dürfen nur durch In-
haber einer Installationsberechtigung erstellt, erweitert, verändert oder unter-
halten werden. 
2 Die installationsberechtigte Person muss Installationsarbeiten vor der Aus-
führung mit einer Installationsanzeige den Stadtwerken melden. Der Antrag 
muss mit den nötigen Planungsunterlagen eingereicht werden. Nicht melde-
pflichtig sind Instandhaltungsarbeiten und das Auswechseln von Auslaufarma-
turen mit gleichen Belastungswerten an die bestehende Installation. 
3 Die Fertigstellung von Installationsarbeiten ist den Stadtwerken umgehend 
und unaufgefordert zu melden, damit diese bei Bedarf eine Abnahme vorneh-
men können. Die Stadtwerke übernehmen durch diese Abnahme keine 
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Gewähr für die vom Installateur ausgeführten Arbeiten oder für installierte Ap-
parate. 

Technische Vorschriften Art. 28

Zur Erstellung, Veränderung, Erneuerung und zum Betrieb der Hausinstallati-
onsanlagen sind die Richtlinien für Trinkwasserinstallationen des SVGW ver-
bindlich.  

Kontrolle Art. 29
1 Die Stadtwerke oder deren Beauftragte haben das Recht, Hausinstallationen 
nach ihrer Erstellung, Änderung oder Erweiterung auf die Übereinstimmung 
mit den einschlägigen Vorschriften zu kontrollieren. Zur Vornahme der Kon-
trollen haben die Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer zu allen mit Haus-
installationen versehenen Räumen Zutritt zu gewähren.  
2 Bei vorschriftswidrig ausgeführten oder schlecht unterhaltenen Hausinstalla-
tionsanlagen haben die Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer auf schriftli-
che Aufforderung der Stadtwerke die Mängel innerhalb der festgelegten Frist 
beheben zu lassen. Unterlassen sie dies, können die Stadtwerke mit Verfügung 
veranlassen, dass die Mängel auf Kosten der Grundeigentümerinnen/Grundei-
gentümer durch Drittbeauftragte behoben werden. 
3 Die Stadtwerke übernehmen durch diese Abnahme keine Gewähr für die vom 
Installateur ausgeführten Arbeiten oder für installierte Apparate. 
4 Werden durch mangelhafte Hausinstallationen Personen gefährdet oder hy-
gienische Vorschriften verletzt, können die Stadtwerke die Wasserlieferung 
ganz oder teilweise unterbrechen. 

Auswirkung auf die Wasser-
versorgung 

Art. 30

Die Hausinstallationsanlagen und die daran angeschlossenen Einrichtungen 
müssen so gebaut, betrieben und unterhalten werden, dass sie keine negati-
ven Auswirkungen auf den regulären Wasserversorgungsbetrieb haben kön-
nen. Die Stadtwerke sind in begründeten Fällen berechtigt, auf deren Kosten 
eine Installationskontrolle durchzuführen bzw. geeignete Einrichtungen zur 
Vermeidung eines Rückflusses ins Netz von den Grundeigentümerin-
nen/Grundeigentümern zu verlangen.  

Änderung der Druckverhält-
nisse 

Art. 31

Werden im öffentlichen Versorgungssystem Ausbauten getätigt oder Umstel-
lungen vorgenommen, welche die Druckverhältnisse massgebend verändern 
und Anpassungen an den Hausinstallation erfordern (Einbau Druckventil bzw. 
Neueinstellung), so führen die Stadtwerke die notwendigen Arbeiten auf eige-
nen Kosten aus.  

Frostgefahr Art. 32

Bei anhaltender Kälte sind Leitungen und Apparate, die dem Frost ausgesetzt 
sind, abzustellen und zu entleeren. Alle Schäden gehen zu Lasten der Kund-
schaft. 
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Nutzung von Eigen-, Regen- 
oder Grauwasser 

Art. 33
1 Die Nutzung von Eigen-, Regen- oder Grauwasser muss den Stadtwerken ge-
meldet werden. 
2 Bei der Nutzung von Eigen-, Regen- oder Grauwasser darf zwischen diesen 
Systemen und dem der öffentlichen Wasserversorgung keine Verbindung be-
stehen. Die Systeme müssen durch Kennzeichnung klar voneinander unter-
schieden werden können. 

V. Wasserlieferung 
Umfang und Garantie der 
Wasserlieferung 

Art. 34
1 Die Stadtwerke liefern im Regelfall zu jeder Zeit Wasser zu Trink-, Brauch- 
und Löschzwecken in ausreichender Menge, einwandfreier Qualität und unter 
genügendem Druck. 
2 Die Stadtwerke sind nicht verpflichtet, Wasser in einer bestimmten Beschaf-
fenheit (z. B. Härte, Temperatur etc.) oder unter konstantem Druck zu liefern. 
3 Die Stadtwerke nehmen die Lieferung auf, sobald alle mit dem betreffenden 
Anschluss zusammenhängenden Vorleistungen der Grundeigentümerin-
nen/Grundeigentümer und der Wasserbezügerinnen/Wasserbezüger erfüllt 
sind. 

Einschränkung und Unter-
brechung der Wasserab-
gabe 

Art. 35
1 Die Stadtwerke haben das Recht, die Wasserlieferung für Teile des Versor-
gungsgebiets vorübergehendeinzuschränken oder zu unterbrechen: 
a. bei höherer Gewalt, (wie Einwirkungen durch Feuer, Explosion, Wasser, Eis-

gang, Blitz, Sturm, Schneefall), bei ausserordentlichen Ereignissen (wie Stö-
rungen oder Überlastungen im Netz) oder bei ähnlichen Ereignissen; 

b. bei betriebsbedingten Unterbrechungen (wie Reparaturen, Instandhal-
tungs- und Erweiterungsarbeiten, oder Netzengpässen), Lieferengpässen 
oder Systemausfällen; 

c. bei Unfällen bzw. bei Gefahr für Mensch, Tier, Umwelt oder Sachen; 
d. bei Wasserknappheit im Interesse der Aufrechterhaltung der Wasserversor-

gung; 
e. bei nicht gewährleisteter Versorgungssicherheit; 
f. aufgrund behördlich angeordneter Massnahmen. 
2 Die Stadtwerke sind für eine rasche Behebung von Unterbrüchen der Wasser-
lieferung besorgt. Die Stadtwerke übernehmen keine Haftung für Folgeschä-
den und gewähren deswegen auch keine Gebührenreduktion. 
3 Voraussehbare Einschränkungen oder Unterbrüche der Wasserlieferung wer-
den der Kundschaft rechtzeitig bekannt gegeben. Die entsprechenden Arbei-
ten werden in der Regel innerhalb der Normalarbeitszeit ausgeführt. Wünscht 
die Kundschaft die Erstellung von temporären Anlagen oder das Arbeiten aus-
serhalb der Normalarbeitszeit, trägt sie die Mehrkosten. Die Stadtwerke sind 
nicht verpflichtet, diese Zusatzleistungen zu erbringen. 
4 Die Kundschaft hat von sich aus, alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um 
Schäden an ihren Anlagen oder Unfälle zu verhindern, die durch die Unterbre-
chung oder die Wiederinbetriebnahme der Wasserlieferung entstehen kön-
nen.  
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Einschränkung der Wasser-
lieferung infolge Verhaltens 
der Kundschaft 

Art. 36
1 Die Stadtwerke sind berechtigt, nach erfolgloser Mahnung und schriftlicher 
Ankündigung, die Wasserlieferung der Kundschaft auf das lebensnotwendige 
Minimum einzuschränken, wenn diese: 
a. Einrichtungen und Wasserverbrauchsgeräte benutzt, die den aktuell gel-

tenden Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen nicht entsprechen o-
der Mensch, Tier, Umwelt oder Sachen gefährden; 

b. rechtwidrig Wasser bezieht; 
c. den Stadtwerken oder deren Beauftragten den Zutritt zu den Anlagen o-

der Messeinrichtung verweigert oder verunmöglicht; 
d. seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist oder keine Ge-

währ besteht, dass künftige Wasserrechnungen bezahlt werden; 
2 Die Wassersperre kann nach erfolgloser Mahnung und vorheriger schriftli-
cher Ankündigung durch die Stadtwerke verfügt werden. Dabei darf das le-
bensnotwendige Wasser nicht entzogen werden. 
3 Die Einstellung der Wasserlieferung befreit die Kundschaft nicht von der Zah-
lungspflicht für ausgestellte Rechnungen oder von der Erfüllung anderer Ver-
bindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken. Aus der rechtmässigen Einstellung 
der Wasserlieferung durch die Stadtwerke entsteht der Kundschaft kein An-
spruch auf Haftung oder Entschädigung irgendwelcher Art. 
4 Die Wiederaufnahme der Wasserlieferung erfolgt erst nach vollständiger Be-
gleichung der ausstehenden Zahlungen und/oder bei Einhaltung der massge-
benden Bestimmungen und Vorschriften durch die Kundschaft. 

Beginn und Ende des Be-
zugsverhältnisses 

Art. 37
1 Das Bezugsverhältnis beginnt nach Erstellung des Anschlusses mit der Instal-
lation des Wasserzählers. Beendet wird es bei einer Handänderung des Grund-
stücks mit der schriftlichen Abmeldung oder bei Verzicht auf weitere Wasser-
lieferung mit der Abtrennung des Anschlusses. Bei Mieterinnen/Mieter oder 
Pächterinnen/Pächter mit separatem Wasserzähler richtet sich Anfang und 
Ende des Bezugsverhältnisses nach dem Miet- oder Pachtvertrag. 
2 Der freiwillige Verzicht auf die weitere Wasserlieferung ist den Stadtwerken 
mindestens 60 Tage vor dem Abstelltermin schriftlich mitzuteilen. Die Grund-
eigentümerinnen/Grundeigentümer haften für alle bis zum Ende des Bezugs-
verhältnisses aufgelaufenen Gebühren. 
3 Die Kundschaft gilt als Bezügerin/Bezüger und haftet für alle Verpflichtungen 
aus dem Bezugsverhältnis. Die Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer haf-
ten zudem solidarisch, sofern sie mit der Kundschaft nicht identisch sind. 
4 Wird der Wasserverbrauch mehrerer Grundstücke oder Gebäude über einen 
gemeinsamen Wasserzähler gemessen, so haften deren Eigentümerinnen/Ei-
gentümer solidarisch für alle Verpflichtungen aus dem Bezugsverhältnis.  
5 Bei Mit- oder Gesamteigentum besteht ebenfalls Solidarität unter den ding-
lich berechtigten Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer für alle Verpflich-
tungen aus dem Bezugsverhältnis. 

Haftung der Kundschaft Art. 38

Die Kundschaft haftet gegenüber den Stadtwerken für alle Schäden, die sie ihr 
durch unsachgemässe Handhabung der Einrichtungen, mangelnde Sorgfalt und 
Kontrolle sowie ungenügenden Unterhalt zufügt. Sie hat auch für 
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Mieterinnen/Mieter, Pächterinnen/Pächter und andere Personen einzustehen, 
die mit ihrem Einverständnis solche Anlagen benutzen. 

Wasserableitungsverbot Art. 39

Es ist untersagt, ohne Bewilligung der Stadtwerke, Wasser dauernd an Dritte 
abzugeben oder von einem Grundstück auf ein anderes zu leiten. Ebenso sind 
das Anbringen von Abzweigungen und Entnahmestellen vor der Messeinrich-
tung sowie das Öffnen von plombierten Absperrventilen an Umgehungsleitun-
gen verboten. 

Unberechtigter Wasserbe-
zug 

Art. 40

Wer ohne entsprechende Berechtigung Wasser bezieht, wird gegenüber den 
Stadtwerken ersatzpflichtig. Die Stadtwerke können gegenüber den Fehlbaren 
Strafanzeige einreichen.  

Temporärer Bezug Art. 41
1 Der temporäre Wasserbezug bedarf einer Bewilligung durch die Stadtwerke 
und erfolgt ausschliesslich über werkeigene Messeinrichtungen.  
2 Als temporärer Wasserbezug gelten z. B. der Bezug von Bauwasser oder der 
Wasserbezug ab Hydranten. 

Abnahmepflicht Art. 42

Die Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer im Versorgungsgebiet sind ver-
pflichtet, das Wasser bei den Stadtwerken zu beziehen, sofern sie nicht über 
bestehende Anlagen verfügen, die einwandfreies Wasser liefern. 

VI. Wassermessung 
Einbau Art. 43

1 Die Messeinrichtung wird von den Stadtwerken zur Verfügung gestellt und 
unterhalten 
2 Pro Anschlussleitung bzw. Liegenschaft mit eigener Hausnummer wird in der 
Regel ein Wasserzähler eingebaut. Die Stadtwerke entscheiden über Ausnah-
men. 
3 Die Stadtwerke entscheiden über die Art der Messeinrichtung. Vor und nach 
dem Wasserzähler sind Absperrvorrichtungen zu installieren.  

Beschädigung Art. 44

Die Kundschaft haftet für Beschädigungen, die nicht auf normale Abnützung 
zurückzuführen sind. Sie darf an der Messeinrichtung keine Änderungen vor-
nehmen oder vornehmen lassen.  

Standort Art. 45

Der Standort der Messeinrichtung inklusive allfälliger Übertragungseinrichtun-
gen wird von den Stadtwerken festgelegt. Die Grundeigentümerinnen/Grund-
eigentümer haben einen geeigneten Platz kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
Ist im Gebäude kein frostsicherer oder geeigneter Platz vorhanden, wird zu 



14 von 15 

Lasten der Grundeigentümerinnen/Grundeigentümer ein Wasserzählerschacht 
erstellt. 

Ablesung Art. 46
1 Die Ableseperioden werden von den Stadtwerken festgelegt. 
2 Das Ablesen der Wasserzähler und deren Wartung erfolgt durch die Stadt-
werke oder deren Beauftragten. Die Stadtwerke können die Kundschaft ersu-
chen, die Wasserzähler selbst abzulesen und die Zählerstände zu melden. 
3 Für die Feststellung des Wasserverbrauchs und die Abrechnung sind die An-
gaben der Messeinrichtungen der Stadtwerke massgebend. 

Genauigkeit der Wasserzäh-
ler 

Art. 47
1 Die Genauigkeit der Wasserzähler hat den amtlichen Vorschriften zu entspre-
chen.  
2 Die Kundschaft kann jederzeit die Prüfung der Messeinrichtung durch eine 
amtlich ermächtigte Prüfstelle verlangen. In Streitfällen ist der Befund des Eid-
genössischen Instituts für Messwesen massgebend. Die Kosten der Prüfung, 
einschliesslich Auswechslung der Messeinrichtung trägt die unterliegende Par-
tei.  
3 Die Kundschaft hat Störungen in der Funktion der Messeinrichtung und der 
Schaltapparate den Stadtwerken unverzüglich anzuzeigen. 

VII. Finanzierung und Inkasso 
Beiträge und Gebühren Art. 48

1 Die Bemessungsgrundlagen, die Ansätze und Bandbreiten der einmaligen 
Beiträge und wiederkehrenden Benützungsgebühren sind in der Gebühren-
versordnung der Stadt Wetzikon geregelt. 
2 Die anwendbaren einmaligen Beiträge und wiederkehrenden Benützungsge-
bühren werden durch den Stadtrat nach den Vorgaben von Abs. 1 in Tarifen 
festgelegt. 

Rechnungsstellung und In-
kasso 

Art. 49
1 Für die Netzanschluss- und Netzkostenbeiträge sind die Stadtwerke berech-
tigt vor Baubeginn, die voraussichtlichen Beträge in Rechnung zu stellen. Nach 
erfolgtem Anschluss erstellen die Stadtwerke eine Gesamtabrechnung und 
setzen die Beiträge definitiv fest. 
2 Die Rechnungen über Beiträge und Gebühren der Stadtwerke sind innerhalb 
von 30 Tagen nach Zustellung, ohne jeden Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf 
der Zahlungsfrist wird die Schuldnerinnen/Schuldner schriftlich gemahnt. Ab 
dem Datum der Mahnung kann ein Verzugszins von 5 % (§ 29a Verwaltungs-
rechtspflegegesetz) und eine Mahngebühr erhoben werden. 
3 Die Stadtwerke können die Rechnungen über Beiträge und Gebühren in 
Form einer Verfügung eröffnen. 
4 Erfolgt trotz Mahnungen keine Zahlung, wird die Betreibung eingeleitet. Die 
Stadtwerke können überdies gestützt auf Art. 36 hiervor eine Wassersperre 
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verfügen. Dabei darf aber das lebensnotwendige Wasser nicht entzogen wer-
den.  

VIII.Straf- und Schlussbestimmungen 
Zuwiderhandlungen Art. 50

1 Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement und 
gegen die gestützt auf das Wasserversorgungsreglement erlassenen Be-
schlüsse und Verfügungen der zuständigen Behörden können strafrechtlich 
verfolgt. 
2 Vorbehalten bleibt die Anwendung der kantonalen oder eidgenössischen 
Strafbestimmungen. 

Inkrafttreten Art. 51

Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Wasserversor-
gungsreglements nach Annahme durch das Parlament.  



  

 
 

 

   

 

 

Gebührenverordnung, Kapitel 17 Energie und Wasserversorgung, Art. 69–77, Synopse 

Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

Art. 69 Aufgaben und Zuständigkeit der Stadtwerke 
Wetzikon 

Die Stadtwerke Wetzikon (Stadtwerke) sind zuständig 
für die Sicherstellung einer eigenfinanzierten und nach-
haltigen Versorgung mit 

– elektrischer Energie (Strom), 

– Gas, 

– Wärme/Kälte, 

– Kommunikation (Daten), 

– Trink-, Brauch- und Löschwasser, 

sowie mit ihren Versorgungsleistungen zusammenhän-
genden Dienstleistungen. 

Die Stadtwerke sind eine Verwaltungsabteilung der 
Stadt Wetzikon. 

Die Verteilung und Lieferung von Energie und Wasser 
erfolgt nach der Leistungsfähigkeit der Anlagen und 
nach Massgabe der Leistungsfähigkeit ihrer Lieferanten. 

Art. 69 Aufgaben und Zuständigkeit der Stadtwerke 
Wetzikon 

Die Stadtwerke Wetzikon (Stadtwerke) sind zuständig 
für die Sicherstellung einer eigenfinanzierten und nach-
haltigen Versorgung mit 

– elektrischer Energie (Strom), 

– Gas, 

– Wärme/Kälte, 

– Kommunikation (Daten), 

– Trink-, Brauch- und Löschwasser, 

sowie mit ihren Versorgungsleistungen zusammenhän-
genden Dienstleistungen. 

Die Stadtwerke sind eine Verwaltungsabteilung der 
Stadt Wetzikon. 

Die Verteilung und Lieferung von Energie und Wasser 
erfolgt nach der Leistungsfähigkeit der Anlagen und 
nach Massgabe der Leistungsfähigkeit ihrer Lieferanten. 

Die Wärme/Kälte sowie die interne 
Kommunikation sind zwar Teil des Auf-
trages an die Stadtwerke gemäss SRB 187 
18.01 Anpassung Eigentümerstrategie 
Stadtwerke vom 2. Oktober 2019. Die 
Ausgestaltung des Wärme/Kälte-
Geschäfts ist noch nicht definitiv festge-
legt, und die Kommunikation ist auf 
stadt- bzw. stadtwerkeinterne Zwecke 
beschränkt. Zur Vermeidung von Diskus-
sionen und Missverständnissen ist hier 
auf die Nennung dieser Aufgaben, die 
(noch) nicht als eigenfinanzierten Versor-
gungsaufgaben definiert sind, zu verzich-
ten. 

Art. 70 Abgabe an das Gemeinwesen 
1Die Stadt Wetzikon erhebt auf der Strom- und Gasver-
sorgung eine Abgabe an das Gemeinwesen. 

Art. 70 Abgabe an das Gemeinwesen 
1Die Stadt Wetzikon erhebt auf der Strom- und Gasver-
sorgung eine Abgabe an das Gemeinwesen. 

Unverändert. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

2Die Abgabe setzt sich wie folgt zusammen: 

a. Im Bereich der Elektrizitätsversorgung CHF 2.90 pro 
Monat und Zähler (exkl. MWST) 

b. Im Bereich der Gasversorgung CHF 2.90 pro Monat 
und Zähler (exkl. MWST) 

Die Ansätze können durch Beschluss des Stadtrats je-
weils alle 4 Jahre der Teuerung angepasst werden und 
sind öffentlich bekannt zu machen. 

2Die Abgabe setzt sich wie folgt zusammen: 

a. Im Bereich der Elektrizitätsversorgung CHF 2.90 pro 
Monat und Zähler (exkl. MWST) 

b. Im Bereich der Gasversorgung CHF 2.90 pro Monat 
und Zähler (exkl. MWST) 

Die Ansätze können durch Beschluss des Stadtrats je-
weils alle 4 Jahre der Teuerung angepasst werden und 
sind öffentlich bekannt zu machen. 

 

3Die Stadtwerke sind berechtigt, die Abgabe auf die 
Endverbraucherinnen und Energieverbraucher zu 
überwälzen. 

3Die Stadtwerke sind berechtigt, die Abgabe auf die 
Endverbraucherinnen und Energieverbraucher zu 
überwälzen. 

 

4Die Abgabe ist nach Massgabe der bundesrechtlichen 
Bestimmungen separat auszuweisen. 

4Die Abgabe ist nach Massgabe der bundesrechtlichen 
Bestimmungen separat auszuweisen. 

 

5Die Ablieferung der Abgabe an die Stadt Wetzikon 
erfolgt durch die Stadtwerke jährlich per Ende Januar 
des folgenden Geschäftsjahres. 

5Die Ablieferung der Abgabe an die Stadt Wetzikon 
erfolgt durch die Stadtwerke jährlich per Ende Januar 
des folgenden Geschäftsjahres. 

 

6Abgabeanteile, die durch Verlustscheine oder Konkurs 
nicht einbringbar sind, werden in Abzug gebracht. 

6Abgabeanteile, die durch Verlustscheine oder Konkurs 
nicht einbringbar sind, werden in Abzug gebracht. 

 

Art. 71 Art und Gegenstand der Gebühren und Ent-
gelte, Grundsätze der Bemessung und Kreis 
der gebührenpflichtigen Personen 

1Die Stadtwerke erheben Gebühren und Entgelte nach 
den Prinzipien der Eigenwirtschaftlichkeit und Kosten-
deckung für: 

a. die Erschliessung und den Anschluss an die öffentli-
chen Versorgungsanlagen für Energie, Wasser und 
Kommunikation; 

Art. 71 Art und Gegenstand der Beträge, Entgelte 
und Gebühren Gebühren und Entgelte, 
Grundsätze der Bemessung und Kreis der ge-
bührenpflichtigen Personen 

1Die Stadtwerke erheben Gebühren und Entgelte nach 
den Prinzipien der Eigenwirtschaftlichkeit und Kosten-
deckung für: 

a. die Erschliessung und Beiträge für den Anschluss an 
die öffentlichen Versorgungsanlagen für Strom, Gas 
Energie, und Wasser und Kommunikation; 

Neben Gebühren und Entgelten gibt es 
auch Beiträge. Differenzierung zwischen 
"Beiträge", "Entgelte" und "Gebühren". 
Reihenfolge im Titel der Reihenfolge im 
Text angeglichen. 

 

Beim Kommunikationsnetz handelt es 
sich um eine interne Dienstleistung der 
Stadtwerke ohne externe Kunden. Des-
halb können die Stadtwerke hier keine 
Beiträge, Gebühren oder Entgelte erhe-
ben. "Energie" wird zur Präzisierung 
durch "Strom" und "Gas" ersetzt. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

b. die Nutzung und den Gebrauch der öffentlichen 
Netz- resp. Versorgungsanlagen für Energie, Wasser 
und Kommunikation; 

b. Entgelte für die Nutzung und den Gebrauch der öf-
fentlichen Netz- resp. Versorgungsanlagen der 
Strom- und Gasversorgung sowie für den Bezug von 
Strom und Gas; für Energie, Wasser und Kommuni-
kation; 

 

c. den Bezug von Energie für die Grundversorgung und 
Wasser. 

 

c. den Bezug von Energie für die Grundversorgung und 
Wasser. Gebühren für die Nutzung und den Ge-
brauch der öffentlichen Netz- resp. Versorgungsan-
lagen der Wasserversorgung sowie den Bezug von 
Wasser. 

Redaktionelle Vereinfachung. 

 

2Für die Festlegung der Gebühren gelten unter Vorbe-
halt bundesrechtlicher Bestimmungen folgende Bemes-
sungsgrundlagen: 

a. Die Gebührentarife sind unter Beachtung der nach-
folgenden Bestimmungen für die jeweils erbrachten 
Leistungen so zu bemessen, dass die daraus resultie-
renden Einnahmen die Aufwendungen für die Ver-
waltung, den Betrieb und Unterhalt decken sowie 
die risikoadäquate Kapitalverzinsung, vorgeschrie-
bene Abschreibungen und die erforderlichen Einla-
gen in Reserven zulassen. Sie können auch pauschal 
erhoben werden. 

b. Die geschuldeten Gebühren sind, unter Berücksich-
tigung der den jeweiligen Kundenkategorien zuge-
rechneten Kosten, insbesondere der Einstandspreise 
für Energie und Wasser, der Teuerung und der Be-
nutzerstrukturen, gesetzeskonform im Grundsatz 
verursachergerecht und unter Wahrung des Kosten-
deckungs- und Äquivalenzprinzips zu ermitteln. Öko-
logische Förderprogramme bleiben vorbehalten. 

2Für die Festlegung der Gebühren gelten unter Vorbe-
halt bundesrechtlicher Bestimmungen folgende Bemes-
sungsgrundlagen: 

a. Die GebührentTarife für Beiträge, Entgelte und Ge-
bühren sind unter Beachtung der nachfolgenden 
Bestimmungen für die jeweils erbrachten Leistungen 
so zu bemessen, dass die daraus resultierenden Ein-
nahmen die Aufwendungen für die Verwaltung, den 
Betrieb und Unterhalt decken sowie die risikoadä-
quate Kapitalverzinsung, vorgeschriebene Abschrei-
bungen und die erforderlichen Einlagen in Reserven 
zulassen. Sie können auch pauschal erhoben wer-
den. 

b. Die geschuldeten Gebühren sind, unter Berücksich-
tigung der den jeweiligen Kundenkategorien zuge-
rechneten Kosten, insbesondere der Einstandspreise 
für Strom, Gas Energie und Wasser, der Teuerung 
und der Benutzerstrukturen, gesetzeskonform im 
Grundsatz verursachergerecht und unter Wahrung 
des Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips zu er-
mitteln. Ökologische Förderprogramme bleiben vor-
behalten. 

 

 

Anpassung der Begrifflichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löschung: neu im Art. 74 differenziert 
geregelt. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

3Für die übrigen Leistungen verrechnen die Stadtwerke 
wettbewerbsfähige Entgelte. 

3Für die übrigen Leistungen verrechnen die Stadtwerke 
wettbewerbsfähige Entgelte. 

Unverändert. 

4Abgabepflichtig sind: 

a. Bei einmaligen Netzanschluss- und Netzkosten-
beiträgen: die Eigentümerinnen/Eigentümer der an-
geschlossenen Installationen; 

b. Bei Energie- und Wasserlieferungen: die Eigentüme-
rinnen/Eigentümer, bei Miet- und Pachtverhältnis-
sen die Mieterinnen/Mieter bzw. die Pächterin-
nen/Pächter von Grundstücken, Häusern, gewerbli-
chen Räumen und Wohnungen mit Installationen, 
derer Energie- und Wasserverbrauch über Messein-
richtungen der Stadtwerke erfasst oder in besonde-
ren Fällen pauschal festgelegt wird. 

c. Bei einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 
nach übergeordnetem Recht schuldet die Eigenver-
brauchsgemeinschaft die wiederkehrenden Entgelte. 

4Abgabepflichtig sind: 

a. Bbei einmaligen Netzanschluss- und Netzkosten-
beiträge nach Art. 72 und 73 hiervor: die Eigentüme-
rinnen/Eigentümer der angeschlossenen Liegen-
schaften und Installationen; 

b. Bbei Energie- Strom-, Gas- und Wasserlieferungen: 
die Eigentümerinnen/Eigentümer, bei Miet- und 
Pachtverhältnissen die Mieterinnen/Mieter bzw. die 
Pächterinnen/Pächter von Grundstücken, Häusern, 
gewerblichen Räumen und Wohnungen mit Installa-
tionen, derer Energie- und Wasserverbrauch über 
Messeinrichtungen der Stadtwerke erfasst oder in 
besonderen Fällen pauschal festgelegt wird. 

c. Bbei einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 
von selbstproduziertem Strom nach übergeordne-
tem Recht schuldet die Eigenverbrauchsgemein-
schaft die wiederkehrenden Entgelte. 

Neu Verweis auf Art. 72 und 73. 

 

 

 

Anpassung der Begrifflichkeit. 

 5Bei Handänderungen haften die Rechtsnachfolgerin-
nen/Rechtsnachfolger solidarisch für geschuldete oder 
nicht abgerechnete Beiträge, Entgelte und Gebühren. 

Ergänzung um den Fall von Handände-
rung. 

5Die Tarife und Entgelte können jederzeit oder im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben unter vorheriger Publi-
kation geändert werden. Die Publikation muss die Be-
gründung der Kostenveränderungen, die zu Erhöhun-
gen oder Senkungen geführt haben, enthalten. 

56Die anwendbaren Tarife für die Netzkostenbeiträge 
und die wiederkehrenden Entgelte und Gebühren kön-
nen jederzeit oder im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben geändert werden und sind öffentlich bekannt zu 
machen unter vorheriger Publikation geändert werden. 
Die Publikation muss die Begründung der Kostenverän-
derungen, die zu Erhöhungen oder Senkungen geführt 
haben, enthalten. 

Umformulierung zur Differenzierung zwi-
schen Beiträgen, Entgelte und Gebühren 
und Vereinfachung. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

 7Für Forderungen aus einmaligen Beiträgen haben die 
Stadtwerke ein gesetzliches Pfandrecht nach § 194 lit. f 
EG ZGB. 

Ergänzung aufgrund aktueller Streitfälle 
in der Schweiz. 

Art. 72 Anschlussbeiträge 
1Für den Anschluss an die öffentlichen Versorgungsan-
lagen für Strom, Gas, Wasser und Kommunikation und 
deren Abänderungen sind einmalige Anschlussbeiträge 
zu entrichten. 

Art. 72 NetzaAnschlussbeiträge 
1Für den Anschluss an die öffentlichen Versorgungsan-
lagen für Strom, Gas, und Wasser und Kommunikation 
und deren Abänderungen sind einmalige NetzaAn-
schlussbeiträge zu entrichten. 

Verbesserung der Übersicht durch Auftei-
lung in zwei Artikeln: 

Art. 72 Netzanschlussbeiträge und Art. 73 
Netzkostenbeiträge 

2Die Stadtwerke können die Übernahme der Kosten 
oder des Kostenteilers für die Erschliessung und Erstel-
lung der Anlagen vertraglich regeln. 

2Die Stadtwerke können die Übernahme der Kosten 
oder des Kostenteilers für die Erschliessung und Erstel-
lung der Anlagen vertraglich regeln. 

Löschung: in Abs. 2 geregelt. 

3Der Anschlussbeitrag setzt sich zusammen aus einem 
Netzanschlussbeitrag und einem Netzkostenbeitrag. 

3Der Anschlussbeitrag setzt sich zusammen aus einem 
Netzanschlussbeitrag und einem Netzkostenbeitrag. 

Löschung: in Abs. 2 geregelt. 

4Der Netzanschlussbeitrag umfasst die erforderlichen 
Aufwendungen für die Erstellung des Netzanschlusses. 
Der Netzkostenbeitrag bemisst sich nach der Kapazität 
der beanspruchten Netzinfrastruktur, unabhängig da-
von, ob beim Netzanschluss Netzausbauten getätigt 
werden müssen oder nicht. 

4 2Der Netzanschlussbeitrag umfasst die erforderlichen 
Aufwendungen für die Erstellung des Netzanschlusses. 
vom Verknüpfungspunkt am Netz der Stadtwerke bis 
und mit (Haus-)Anschlusspunkt, wobei die Stadtwerke 
den jeweiligen Verknüpfungspunkt der Anschlussleitun-
gen bestimmen. Bei einer Verlegung, Abänderung, Ver-
stärkung, Sanierung oder Ersatz eines bestehenden 
Netzanschlusses gehen die daraus entstehenden Kosten 
zu Lasten der Eigentümerinnen/Eigentümer der ange-
schlossenen Liegenschaft oder Installation. für die Er-
stellung des Netzanschlusses. Der Netzkostenbeitrag 
bemisst sich nach der Kapazität der beanspruchten 
Netzinfrastruktur, unabhängig davon, ob beim Netzan-
schluss Netzausbauten getätigt werden müssen oder 
nicht. 

Angleichung der Begriffe an die revidier-
ten AGB nach Rekursentscheid des Be-
zirksgerichts vom 22. Dezember 2021. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

 3Die Kosten, die sich aus allfälligen Ausbaumass-
nahmen im Strom-, Gas- und Wassernetz der Stadtwer-
ke oder Provisorien ergeben, werden nach dem Verur-
sacherprinzip der Verursacherinnen/Verursacher ver-
rechnet. 

Vereinfachung. 

 

5Die effektiven Erstellungskosten der Hausanschlusslei-
tungen sind in den Anschlussbeiträgen enthalten, wo-
bei die Stadtwerke den jeweiligen Anschlusspunkt der 
Leitungen bestimmen. 

5Die effektiven Erstellungskosten der Hausanschlusslei-
tungen sind in den Anschlussbeiträgen enthalten, wo-
bei die Stadtwerke den jeweiligen Anschlusspunkt der 
Leitungen bestimmen. 

 

6Die Zähler, Schalt- und Steuerapparate und allfällige 
Fernmeldeinstallationen sowie deren Montage und 
Demontage sind im Anschlussbeitrag nicht enthalten; 
sie werden separat in Rechnung gestellt. 

6Die Zähler, Schalt- und Steuerapparate und allfällige 
Fernmeldeinstallationen sowie deren Montage und 
Demontage sind im Anschlussbeitrag nicht enthalten; 
sie werden separat in Rechnung gestellt. 

 

7Bei Vergrösserung des Anschlusswertes hat die Ge-
bäudeeigentümerin beziehungsweise der Gebäudeei-
gentümer einen Anschlussbeitrag zu entrichten, wel-
cher der Differenz zwischen dem bisherigen und zu-
künftigen Anschlussbeitrag nach dem gültigen Ansatz 
für erstmalige Anschlüsse zur Zeit der Anschlussver-
grösserung entspricht. 

7Bei Vergrösserung des Anschlusswertes hat die Ge-
bäudeeigentümerin beziehungsweise der Gebäudeei-
gentümer einen Anschlussbeitrag zu entrichten, wel-
cher der Differenz zwischen dem bisherigen und zu-
künftigen Anschlussbeitrag nach dem gültigen Ansatz 
für erstmalige Anschlüsse zur Zeit der Anschlussver-
grösserung entspricht. 

 

8Die Gebäudeeigentümerin beziehungsweise der Ge-
bäudeeigentümer hat bei Verminderung des An-
schlusswertes keinen Anspruch auf Rückerstattung 
einmal geleisteter Anschlussbeiträge. 

8 4Die Gebäudeeigentümerin/beziehungsweise derGe-
bäudeeigentümer hat bei Verminderung des An-
schlusswertes oder bei Aufhebung des Anschlusses 
keinen Anspruch auf eine ganze oder teilweise Rücker-
stattung einmal geleisteter Anschlussbeiträge. 

Vereinfachung und Präzisierung. 

9Die bezahlten Netzkostenbeiträge von abgebrochenen 
Liegenschaften werden dem Neubauanschluss gutge-
schrieben (Differenzrechnung). 

9Die bezahlten Netzkostenbeiträge von abgebrochenen 
Liegenschaften werden dem Neubauanschluss gutge-
schrieben (Differenzrechnung). 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

10Der Aufwand für Erstellen von Provisorien, Demonta-
ge und Erstellen oder Ausbau des neuen Anschlusses 
wird durch den Anschlussbeitrag nicht gedeckt. Er wird 
der Verursacherin beziehungsweise dem Verursacher 
separat verrechnet. 

10Der Aufwand für Erstellen von Provisorien, Demonta-
ge und Erstellen oder Ausbau des neuen Anschlusses 
wird durch den Anschlussbeitrag nicht gedeckt. Er wird 
der Verursacherin beziehungsweise dem Verursacher 
separat verrechnet. 

 

11Bei allen Medien sind Tiefbau und Maurerarbeiten auf 
dem Baugrundstück bauseits nach Angaben der Stadt-
werke auszuführen. 

11 5Bei allen Medien sind Tiefbau und Maurerarbeiten 
vom Verknüpfungspunkt bis zum (Haus-
)Anschlusspunkt auf dem Baugrundstück bauseits nach 
Angaben der Stadtwerke von den Grundeigentümerin-
nen/Grundeigentümern auf eigene Kosten auszuführen. 

Präzisierung. 

 

12Für provisorische Anschlüsse aller Medien wird kein 
Netzkostenbeitrag erhoben. 

12Für provisorische Anschlüsse aller Medien wird kein 
Netzkostenbeitrag erhoben. 

Löschung: neu in Art. 73 geregelt. 

Art. 73 Bemessung der Anschlussbeiträge 

Innerhalb der Bauzone werden die Anschlussbeiträge 
nach Aufwand oder ganz oder teilweise pauschalisiert 
verrechnet. Ausserhalb der Bauzone werden die Er-
schliessungs- und die Anschlussbeiträge in der Regel ab 
bestehendem Netz und unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftlichkeit berechnet. Als Minimum gilt der 
Netzanschlussbeitrag der Bauzone. 

Art. 73 Netzkostenbeiträge Bemessung der Anschluss-
beiträge 

Innerhalb der Bauzone werden die Anschlussbei-träge 
nach Aufwand oder ganz oder teilweise pauschalisiert 
verrechnet. Ausserhalb der Bauzone werden die Er-
schliessungs- und die Anschluss-beiträge in der Regel ab 
bestehendem Netz und unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftlichkeit berechnet. Als Minimum gilt der 
Netzanschlussbei-trag der Bauzone. 
1Die Netzkostenbeiträge decken einen angemessenen 
Teil der Investition in die Netzinfrastruktur der Strom-, 
Gas- und Wasserversorgung der Stadtwerke und des 
vorgelagerten Netzes. Sie werden auf der Basis der für 
das jeweilige Grundstück geschaffenen Netzkapazität 
erhoben. 

Separater Artikel aus ehem. Art. 72 für 
Netzkostenbeitrag für alle Medien. 

Es ist kaum praktikabel, die nötigen Best-
immungen in diesem Artikel nur für die 
Wasserversorgung zu formulieren. Des-
halb werden hier auch die Netzkostenbei-
träge für Strom und Gas in Form von 
Bandbreiten aufgenommen. Dies gibt 
auch den genügenden zeitlichen Spiel-
raum für einen späteren Erlass von 
Strom- und Gasversorgungsreglementen. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

 2Bei Erhöhung der relevanten Bemessungsgrösse des 
Netzkostenbeitrages ist eine Nachzahlung geschuldet. 
Bei einer Verringerung der relevanten Bemessungsgrös-
se wird kein Beitrag zurückerstattet. 

 

 3Beim Wiederaufbau eines Gebäudes infolge Brands 
oder Abbruch werden die früher bezahlten einmaligen 
Netzkostenbeiträge angerechnet (Differenzrechnung). 
Wer die Anrechnung beansprucht, ist beweispflichtig. 

Das Gebührenrecht wird vom Legalitäts-
prinzip beherrscht und stellt an die for-
mell-gesetzliche Grundlage sowie die 
Delegation an die Exekutive strenge An-
forderungen (BGE 2C_699/2017 u. a.). 
Schuldpflicht, Voraussetzungen und Höhe 
der Abgaben sind von den Stimmberech-
tigten (Stadtparlament mit fak. Referen-
dum) in einem Reglement festzulegen. In 
Berücksichtigung der Tatsache, dass bei 
Tarifanpassungen eine gewisse Flexibilität 
erforderlich ist und damit nicht jedes Mal 
eine Reglementsänderung vorgenommen 
werden muss, haben die Gerichte das 
sog. Sockel-Spanne-Prinzip entwickelt. 
Danach legen die Stimmberechtigten das 
Mass der Grundtarife fest, und die An-
passungsmöglichkeiten in einem be-
stimmten Umfang werden an die Ge-
meindeexekutive delegiert. 

So wird bei Anschlussgebühren eine An-
passung von max. 50 %, bei Grund- und 
Verbrauchsgebühren eine solche von 
max. 30 % toleriert. 

Für die Netzkostenbeiträge wird hier eine 
Spannbreite von +50 % gegenüber dem 
heutigen Wert festgelegt; jeweils exkl. 
MWST. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

 4Die Netzkostenbeiträge berechnen sich  

a. für die Stromversorgung aufgrund der maximal zu-
gesprochenen Anschlussleistung in Ampère. Der 
maximale Beitrag beträgt für den Anschluss an das 
Niederspannungsnetz pro Ampère CHF 187.50 (exkl. 
MWST) und für den Anschluss an das Mittelspan-
nungsnetz pro kVA CHF 45.00 (exkl. MWST). 

b. für die Gasversorgung aufgrund der maximal zuge-
sprochenen Anschlussleistung in kW. Der maximale 
Beitrag pro Leistungswert kW beträgt CHF 67.50 
(exkl. MWST). 

c. für die Wasserversorgung aufgrund der angeschlos-
senen Belastungswerte (LU) gemäss den Richtlinien 
des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasser-
faches SVGW. Der maximale Beitrag pro Belas-
tungswert (LU) beträgt CHF 150.00 (exkl. MWST). 

Heutiger Netzkostenbeitrag Strom be-
trägt: 
für den Niederspannungsbezug 125.00 
CHF/A; 
für den Mittelspannungsbezug 30.00 
CHF/kVA. 

 

Heutiger Netzkostenbeitrag Gas beträgt: 
45.00 CHF/kW. 

 

 

Heutiger Netzkostenbeitrag Wasser be-
trägt: 
100.00 CHF/LU. 

 5Für provisorische Anschlüsse werden keine Netzkos-
tenbeiträge erhoben. 

Unverändert. 

Art. 74 Grundsätze für Gebühren und Entgelte für 
Netznutzung und Bezug von Energie und Wasser 
1Durch das Bestehen eines Spezialgesetzes für die 
Stromversorgung (StromVG) werden die Gebühren und 
Entgelte im Bereich Strom gesetzeskonform mindestens 
aufgeschlüsselt nach Netznutzung, Energielieferung 
sowie Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen. 
Vorbehalten bleiben vertragliche Regelungen im Rah-
men des Bundesrechts. 

Art. 74 BemessungsgGrundsätze für Gebühren und 
Entgelte für Netznutzung und Bezug von Strom, Gas 
Energie und Wasser 
1Durch das Bestehen eines Spezialgesetzes für die 
Stromversorgung (StromVG) werden die Gebühren und 
Entgelte im Bereich Strom gesetzeskonform mindestens 
aufgeschlüsselt nach Netznutzung, Energielieferung 
sowie Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen. 
Vorbehalten bleiben vertragliche Regelungen im Rah-
men des Bundesrechts. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

2Sofern kein Spezialgesetz besteht werden die Gebüh-
ren und Entgelte für die Netznutzung und den Bezug 
gebündelt nach Produkt verrechnet. Eine Entbündelung 
bzw. separate Verrechnung einzelner Tarifkomponen-
ten aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen bleibt 
vorbehalten. 
3Für spezielle oder temporäre Anwendungen können 
Pauschalgebühren erhoben werden. 

2Sofern kein Spezialgesetz besteht werden die Gebüh-
ren und Entgelte für die Netznutzung und den Bezug 
gebündelt nach Produkt verrechnet. Eine Entbündelung 
bzw. separate Verrechnung einzelner Tarifkomponen-
ten aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen bleibt 
vorbehalten. 
3Für spezielle oder temporäre Anwendungen können 
Pauschalgebühren erhoben werden. 

 

 1Die Stadtwerke erheben in der Stromversorgung wie-
derkehrende Entgelte für die Netznutzung und die 
Stromlieferung (Grundversorgung). Sie werden nach 
den Bestimmungen der Stromversorgungsgesetzgebung 
festgelegt. Mit Endverbraucherinnen/Endverbrauchern, 
welche einen Jahresbezug von mehr als 100 MWh auf-
weisen, sowie Endverbraucherinnen/Endverbrauchern 
mit Netzzugang, die keinen gültigen Energielieferver-
trag haben und/oder zu keiner Bilanzgruppe zugeord-
net werden können, regeln die Stadtwerke die 
Stromlieferung vertraglich und können Entgelte in Ab-
weichung der Tarife vereinbaren. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

 2Die Stadtwerke erheben in der Gasversorgung wieder-
kehrende Entgelte für die Netznutzung und die Gaslie-
ferung. Sie werden nach betriebswirtschaftlichen Krite-
rien festgelegt und sollen die längerfristige Unterneh-
menssicherung und einen angemessenen Gewinn er-
möglichen. Das Netznutzungsentgelt wird in der Weise 
bemessen, dass die Kosten die Betriebs- und Kapital-
kosten zur nachhaltigen Sicherung des Netzbetriebs 
gedeckt sind. Das Lieferentgelt hat den Aufwand der 
Gasbeschaffung zu decken und einen angemessenen 
Gewinn zu ermöglichen. Es wird aufgrund des Gasver-
brauchs und der Art des Gases (Erdgas, Biogas etc.) 
ermittelt. Dieses kann für Endkundinnen/Endkunden, 
die den freien Netzzugang beanspruchen, in Abwei-
chung der Tarife vertraglich festgelegt werden. Das 
Netznutzungsentgelt ist auch geschuldet, wenn das Gas 
bei Drittlieferanten bezogen wird. 

Diese Bestimmungen zur Gasversorgung 
soll die Übergangzeit bis zum Erlass eines 
GasVG überbrücken und die Tatsache 
berücksichtigen, dass gemäss WEKO-
Entscheid vom 25. Mai 2020 der Gas-
markt grundsätzlich vollständig geöffnet 
ist. Ein GasVG könnte aber auch eine 
Grundversorgung festlegen, deren Gren-
ze noch nicht feststeht. 

 

 3In der Wasserversorgung erheben die Stadtwerke ver-
ursachergerechte wiederkehrende Benützungsgebüh-
ren, bestehend aus einer Grundgebühr und einer ver-
brauchsabhängigen Gebühr, unter Wahrung der Kos-
tendeckungs- und Äquivalenzprinzips. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

 a. die Grundgebühr wird in der Weise bemessen, dass 
sie die Kosten für Unterhalt, periodische Revision 
bzw. periodischen Ersatz der Messeinrichtung sowie 
für Erfassung, Übertragung und Verarbeitung der 
Zählerstände für die Bestimmung des Wasserver-
brauchs deckt. Sie ist auch geschuldet, wenn kein 
Wasserverbrauch anfällt. Sie wird aufgrund der 
Nennweite pro Zähler und Monat innerhalb folgen-
der Bandbreite erhoben (exkl. MWST): 

Nennweite 25 mm 
zwischen CHF 4.55 und CHF 8.45 

Nennweite 32 bis 40 mm 
zwischen CHF 6.65 und CHF 12.35 

Nennweite über 40 mm 
zwischen CHF 19.60 und CHF 36.40 

Bauwasser (temporäre Anlagen) 
zwischen CHF 28.00 und CHF 52.00 

b. die Bandbreite für die Verbrauchsgebühr liegt zwi-
schen CHF 1.44 und CHF 2.67 (exkl. MWST) pro m3 
bezogene Wassermenge 

Für die Grund- und Verbrauchsgebühren 
wird hier eine Spannbreite von ±30 % 
gegenüber den heutigen Werten festge-
legt; jeweils exkl. MWST. 

 

 
Die heutigen Werte, jeweils ohne MWST, 
betragen: 
 
Nennweite 25 mm CHF 6.50 
 
Nennweite 32 bis 40 mm CHF 9.50 
 
Nennweite über 40 mm CHF 28.00 

 
Bauwasser (temporäre Anlagen) CHF 
40.00 

Verbrauchsgebühr 2.05 CHF/m3 

Art. 75 Mengenabhängige Verrechnung (Massgeben-
der Verbrauch) 

Die wiederkehrenden Gebühren und Entgelte für den 
Energie- und Wasserbezug werden gestützt auf die 
tatsächlich bezogene Energie bzw. der bezogenen Leis-
tung und das tatsächlich bezogene Wasser, auf gesetz-
lich geregelte und branchenübliche Mengen und Leis-
tungsbezugseinheiten erhoben. 

Art. 75 Mengenabhängige Verrechnung (Massgeben-
der Verbrauch) Festlegung der Beiträge, Entgelte und 
Gebühren 

Die wiederkehrenden Gebühren und Entgelte für den 
Energie- und Wasserbezug werden gestützt auf die 
tatsächlich bezogene Energie bzw. der bezogenen Leis-
tung und das tatsächlich bezogene Wasser, auf gesetz-
lich geregelte und branchenübliche Mengen und Leis-
tungsbezugseinheiten erhoben. 

Die Verrechnung nach der Verbrauchs-
menge ist bereits in Art. 74 integriert. Es 
macht keinen Sinn, diese Regelung 
nochmals zu wiederholen. An deren Stel-
le wird die Zuständigkeit des Stadtrats für 
die Festsetzung der Ansätze der Beiträge 
in einem Tarif und den Erlass von Strom-, 
Gas- und Wassertarifen in einem eigenen 
Artikel festzuhalten. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

 1Der Stadtrat bestimmt die Ansätze für die Netzkosten-
beiträge bis zu den Maximalwerten nach Art. 73 Abs. 4 
auf Antrag der Werkkommission in einem Tarif. 

 

 2Der Stadtrat legt die Entgelte für die Strom- und Gas-
versorgung nach Art. 74 Abs 1 und 2 und die Grund- 
und die Verbrauchsgebühren für die Wasserversorgung 
innerhalb der Bandbreiten nach Art. 74 Abs. 3 auf An-
trag der Werkkommission in Tarifen fest. 

 

Art. 76 Bestimmung des Verbrauchs 
1Der Energie- und Wasserverbrauch errechnet sich nach 
den Angaben der Messeinrichtungen. 

Art. 76 Bestimmung des Verbrauchs 
1Der Energie- Strom-, Gas- und Wasserverbrauch er-
rechnet sich nach den Angaben der Messeinrichtungen. 

Anpassung der Begrifflichkeit. 

 

2Bei festgestellter Fehlanzeige einer Messapparatur 
über die zulässige Toleranz hinaus oder bei Fehlan-
schluss von Energie oder Wasserverbrauchseinrichtun-
gen wird, sofern Dauer und Ausmass der Fehlanzeige 
einwandfrei festgestellt werden können, der mutmass-
liche Verbrauch ermittelt. Die Angaben des Verbrau-
chers werden hierzu angemessen berücksichtigt. Dabei 
kann auf den Verbrauch vorausgegangener oder zu-
künftiger Zeitperioden abgestellt werden. 

2Bei festgestellter Fehlanzeige einer Messapparatur 
über die zulässige Toleranz hinaus oder bei Fehlan-
schluss von Energie- Strom-, Gas- oder Wasserver-
brauchseinrichtungen wird, sofern Dauer und Ausmass 
der Fehlanzeige einwandfrei festgestellt werden kön-
nen, der mutmassliche Verbrauch ermittelt. Die Anga-
ben des Verbrauchers werden hierzu angemessen be-
rücksichtigt. Dabei kann auf den Verbrauch vorausge-
gangener oder zukünftiger Zeitperioden abgestellt wer-
den. 

Anpassung der Begrifflichkeit. 

3Lassen sich Ausmass und Dauer der Fehlanzeige ein-
wandfrei ermitteln, werden die Abrechnungen für diese 
Dauer, höchstens jedoch für eine Zeitspanne von 5 Jah-
ren, berücksichtigt. Lässt sich die Dauer der Störung 
nicht bestimmen, so kann eine Berichtigung nur für die 
beanstandete Ableseperiode stattfinden. 

3Lassen sich Ausmass und Dauer der Fehlanzeige ein-
wandfrei ermitteln, werden die Abrechnungen für diese 
Dauer, höchstens jedoch für eine Zeitspanne von 5 Jah-
ren, berücksichtigt. Lässt sich die Dauer der Störung 
nicht bestimmen, so kann eine Berichtigung nur für die 
beanstandete Ableseperiode stattfinden. 
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Gültige Version resp. Version gemäss Parlaments-beschluss 
vom 5. September 2022 

Antrag Stadtrat vom 7. September 2022 
(Änderungen gegenüber gültiger Version  
in blau) 

Erläuterungen 

4Treten in einer Hausinstallation Energie und Wasser-
verluste auf, so wird der Vertragspartnerin bezie-
hungsweise dem Vertragspartner gleichwohl der durch 
die Messeinrichtung registrierte Energie und Wasser-
verbrauch verrechnet. 

4Treten in einer Hausinstallation EnergieStrom-, Gas- 
und Wasserverluste auf, so wird der Vertragspartnerin 
beziehungsweise dem Vertragspartner gleichwohl der 
durch die Messeinrichtung registrierte EnergieStrom-, 
Gas- und Wasserverbrauch verrechnet. 

 

Art. 77 Weitere Gebühren und Entgelte 

Für die Erstellung und Änderung von Verteil- und An-
schlussleitungen, für die Erteilung von Installationsbe-
willigungen, für technische Kontrollen, für Beratungen 
oder für administrative Aufwendungen (Mahnkosten, 
Inkassoaufwendungen, Energieunterbrechungen usw.) 
können notwendige Gebühren nach dem Verursacher-
prinzip und nach tatsächlichem Aufwand unter Berück-
sichtigung der massgebenden abgaberechtlichen 
Grundsätze (Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip) 
erheben. 

Art. 77 Weitere Gebühren und Entgelte 

Für die Erstellung und Änderung von Verteil- und An-
schlussleitungen, für die Erteilung von Installationsbe-
willigungen, für technische Kontrollen, für Beratungen 
oder für administrative Aufwendungen (Mahnkosten, 
Inkassoaufwendungen, Energieunterbrechungen usw.) 
können notwendige Gebühren nach dem Verursacher-
prinzip und nach tatsächlichem Aufwand unter Berück-
sichtigung der massgebenden abgaberechtlichen 
Grundsätze (Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip) 
erheben erhoben werden. 

Löschung: neu in Art. 72 geregelt. 

Art. 80 Inkraftreten 

1Diese Verordnung tritt nach ihrer Annahme durch den 

Grossen Gemeinderat rückwirkend auf den 1. Januar 

2018 in Kraft. 
2Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderungen vom 5. September 2022 dieser 
Verordnung. 

Art. 80 Inkraftreten 

1Diese Verordnung tritt nach ihrer Annahme durch den 

Grossen Gemeinderat rückwirkend auf den 1. Januar 

2018 in Kraft. 
2Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderungen vom 5. September 2022 dieser 
Verordnung. 
3Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung vom [DATUM Parlamentsbeschluss] 
dieser Verordnung. 
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